
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Eisenach

Am Montag, dem 03. Juli 2006, findet die 22. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach
um 18.00 Uhr, im Saal 13, Verwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über die Badergasse), mit
folgender Tagesordnung statt:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Vereidigung des Oberbürgermeisters
4) Verpflichtung eines Stadtratsmitgliedes
5) Genehmigung der Niederschrift über die Sondersitzung am 22. März 2006 – öffentliche Sitzung
6) Genehmigung der Niederschrift über die 20. Sitzung am 07. April 2006 – öffentlicher Teil
7) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
8) Änderung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses
9) Berufung eines/r sachkundigen Bürgers/in in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur

und Tourismus
10) Berufung eines/r sachkundigen Bürgers/in in den Ausschuss für Bildung, Schule und Sport
11) Beanstandungsverfahren gemäß § 44 Thüringer Kommunalordnung des Beschlusses Nr. 0333/2006

des Stadtrates – Ablehnung des Gesetzes zur Familienförderung-
12) Bild- und Tonaufnahme der Stadtratssitzung zur Übertragung im werratal TV

hier: Einwilligung gem. § 5 Abs. 3 Geschäftsordnung
13) Bestellung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Südwest-Thüringen

mbH i.L.
14) Bestellung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH
15) Bestellung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der Kommunalen Personennahverkehrsgesellschaft

Eisenach mbH
16) Eisenacher Versorgungsbetriebe GmbH; hier: Gründung der EVB Netze GmbH
17) Außerplanmäßige Ausgaben im Unterabschnitt 48300 Erziehungsgeld in Höhe von 350.000,00 €
18) Umbau/Sanierung Predigerkirche (Ausstellung), 1. Bauabschnitt 2006/2007

hier: Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 565.400,-€
19) Satzung Bebauungsplan Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“  Stadt Eisenach

hier: Beitrittsbeschluss
20) Satzung Bebauungsplan Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eisenach mit integriertem Grünordnungsplan

hier: Beitrittsbeschluss
21) Satzung Bebauungsplan Nr. 17 Umstrukturierungsgebiet „Eichrodter Weg“ Stadt Eisenach

hier: Beitrittsbeschluss
22) Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 33 SD „Mühlhäuser Chaussee“

hier: Beitrittsbeschluss
23) Überplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 24100.94000 – Sanierung des Gebäudes Nordplatz 2 zur

Nachnutzung für die Medizinische Fachschule, in Höhe von 393.000,- €
24) Öffentliche Widmung von neugebauten Straßenabschnitten in Straßenbaulast der Stadt Eisenach im

Zuge des Baues der Ortsumgehung Stregda
25) 1. Änderungssatzung zur Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen der Stadt Eisenach

(Erschließungsbeitragssatzung – EBS -); hier: Einbringung
26) Mehrausgaben für die Beschaffung von Kommunaltechnik für die Stadtwerke Eisenach 2006
27) Antrag der B90/Die Grünen–Stadtratsfraktion - Antworten auf Anfragen zur Sitzung des Stadtrates
28) Antrag der DIE LINKE.PDS-Stadtratsfraktion – Bereitstellung einer angemessenen Räumlichkeit für

den Ausländerbeirat
29) Antrag der B90/Die Grünen-Stadtratsfraktion – Ergänzung des Einzelhandelsgutachten „Markt- und

Standortanalyse für den Einzelhandel in Eisenach“
30) Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil
Protokollbestätigung
Grundstücksangelegenheit

Schneider
Oberbürgermeister



Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 11 11 06 00

Betreff

Verhandlung mit der Gewerkschaft ver.di über einen Haustarifvertrag zur sozialen Abeitszeitverkürzung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : SN 1    180.000,00 Euro

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Sachverhalt:

Der Kommunale Arbeitgeberverband Thüringen e. V. wurde nach vorherigen Absprachen mit dem
Oberbürgermeister über einen weiteren beabsichtigten Haustarifvertrag am 24.02.06 schriftlich
beauftragt, die Gewerkschaft ver.di aufzufordern, Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur sozialen
Arbeitszeitverkürzung aufzunehmen. Hierzu wurden die entsprechen-
den Unterlagen (Haushaltsatzung, Sammelnachweis 1 und Stellenplan 2006) übergeben.

Am 10.04.06 teilte der Kommunale Arbeitgeberverband Thüringen e. V. dem Oberbürger-
meister mit, dass die Gewerkschaft ver.di ohne Angabe von Gründen keine Verhandlungen zu
einem Tarifvertrag zur sozialen Arbeitszeitverkürzung aufnehmen wird. Daraufhin beauftragte
der Oberbürgermeister den KAV Thüringen e. V. bei ver.di die Gründe für die Verhandlungsab-
sage zu erfragen und mitzuteilen, dass die Stadt Eisenach weiterhin an Verhandlungen inte-
ressiert ist. Ver.di teilte daraufhin mit, dass zum einen die Ablehnung der Aufnahme von Ta-
rifverhandlungen auf ein Votum der Mitgliederversammlung vom 05.04.06 basiert und zum
anderen für ver.di nicht hinreichend erkennbar ist, um wie viele betriebsbedingte Kündigungen
es sich handelt, wenn kein Tarifvertrag zustande kommt.

Daraufhin hat der Oberbürgermeister am 10.05.06 ein persönliches Gespräch mit der Landes-
bezirksfachbereichsleiterin, Frau Raunitschke, gesucht, um doch noch Einigung über eine
Verhandlungsaufnahme zu erzielen.

Im Ergebnis des Gespräches ist festzustellen, dass ver.di weiterhin auf das Votum der Mit-
gliederversammlung beharrt und Verhandlungen ablehnt.

Somit ist von einem Scheitern der Verhandlungen auszugehen.

Auswirkungen auf den Haushalt 2006 sind dahingehend gegeben, dass nach derzeitigem Stand
180.000,00 Euro im Sammelnachweis 1 zusätzlich bereitgestellt werden müssten.

Die Finanzierung ist im Nachtragshaushalt 2006 sicherzustellen.

Schneider
Oberbürgermeister





Änderung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses Seite: 5
AZ:  10 24 03 01



Änderung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses Seite: 6
AZ:  10 24 03 01

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

i. V. Nielsen

Bürgermeister

Jaritz

Amtsleiterin Personalamt

Jaritz AL 11 (Tel.110)

Böhning (Tel.:113)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Änderung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses Seite: 7
AZ:  10 24 03 01

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

                              

Betreff

Änderung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschu sses

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Änderung der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses Seite: 8
AZ:  10 24 03 01

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
Das Stadtratsmitglied, Frau/Herr .................................................. wird Mitglied im Haupt- und
Finanzausschuss.

II. Begründung

Durch die Wahl von Herrn Matthias Doht zum Oberbürgermeister der Stadt Eisenach und dem damit
verbundenen Ausscheiden aus dem Stadtrat sowie dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Eisenach
zum 30.06.2006 wird die Nachbesetzung des Ausschusssitzes notwendig.

Das Vorschlagsrecht für den zu besetzenden Ausschusssitz steht allein der SPD-Stadtrats-fraktion zu.

Schneider
Oberbürgermeister



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 9
AZ:  10 24 03



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 10
AZ:  10 24 03

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr_150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 11
AZ:  10 24 03

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10 24 03

Betreff

Berufung eines/r sachkundigen Bürgers/in in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und
Tourismus

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 12
AZ:  10 24 03

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die Berufung von Herrn/Frau                         als sachkundigen/e Bürger/in
in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus.

II. Begründung

Herr Sascha Schorr erklärte am 11. Januar 2006, das s er seine ehrenamtliche Tätigkeit
als sachkundiger Bürger aus beruflichen Gründen nie derlegt. Das Vorschlagsrecht für
die Besetzung steht der CDU-Stadtratsfraktion zu.

Schneider
Oberbürgermeister



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 13
AZ:  10 24 03



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 14
AZ:  10 24 03

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr_670 150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 15
AZ:  10 24 03

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10 24 03

Betreff

Berufung einer/s sachkundigen Bürgers/in in den Ausschuss für Bildung, Schule und Sport

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Berufung eines sachkundigen Bürgers Seite: 16
AZ:  10 24 03

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die Berufung von Herrn/Frau .................................................. als sachkundigen/e Bürger/in in den
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport.

II. Begründung

Durch die Wahl von Herrn Matthias Doht zum Oberbürgermeister der Stadt Eisenach und dem damit
verbundenen Ausscheiden aus dem Stadtrat der Stadt Eisenach zum 30.06.2006 wurde als Nachrücker
Frau Christiane Winter angeschrieben.

Frau Christiane Winter erklärte mit Schreiben vom 02.06.2006, dass sie die Wahl zum Mitglied des
Stadtrates der Stadt Eisenach annimmt. Am 03.07.2006 soll Frau Christiane Winter als Stadtratsmitglied
verpflichtet werden.

Frau Christiane Winter war bis zur Verpflichtung als Stadtratsmitglied sachkundige Bürgerin im
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport.

Die notwendige Berufung eines/er sachkundigen Bürgers/in soll in der Stadtratssitzung am
03. Juli 2006 erfolgen.

Das Vorschlagsrecht steht der SPD-Stadtratsfraktion zu.

Schneider
Oberbürgermeister



Beanstandung Beschluss Nr.0333/2006 Seite: 17
AZ:  10-st



Beanstandung Beschluss Nr.0333/2006 Seite: 18
AZ:  10-st

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr_670 150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Beanstandung Beschluss Nr.0333/2006 Seite: 19
AZ:  10-st

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10-st

Betreff

Beanstandungsverfahren gemäß § 44 Thüringer Kommunalordnung des Beschlusses Nr. 0333/2006 des
Stadtrates –Ablehnung des Gesetzes zur Familienförderung-

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Beanstandung Beschluss Nr.0333/2006 Seite: 20
AZ:  10-st

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Beanstandung des Beschlusses Nr. 0333/2006 vom 22.03.2006 wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Beschluss Nr. 0333/2006 wird aufgehoben.

II. Begründung

Am 24.02.2006 fasste der Stadtrat folgenden Beschluss:

„1.
Die Stadt Eisenach lehnt das durch den Thüringer Landtag am 08.12.2005 verabschiedete Gesetz zur
Familienförderung seinem Inhalt und seiner Wirkung nach ab und solidarisiert sich mit dem Trägerkreis
für ein Volksbegehren gegen dieses Gesetz.
2.
Der Oberbürgermeister der Stadt Eisenach wird beauftragt, gegenüber dem Trägerkreis für das
Volksbegehren die Unterstützung der Stadt Eisenach anzubieten.“

Dieser Beschluss wurde vom Oberbürgermeister als rechtswidrig erachtet und gem. § 44 ThürKO beanstandet.

Der Stadtrat ist in seiner Sitzung am 22. März 2006 der Beschlussvorlage des Oberbürgermeisters zur Beanstandung
allerdings nicht gefolgt sondern hat vielmehr folgenden Beschluss gefasst:

 „Die Stadt Eisenach lehnt das durch den Thüringer Landtag am
08.12.2005 verabschiedete Gesetz zur Familienförderung seinem Inhalt und seiner
Wirkung nach ab und unterstützt den Trägerkreis des Volksbegehrens für eine bessere
Familienpolitik.“

Entsprechend § 44 Satz 2 hat der Oberbürgermeister darauf hin das Landesverwaltungsamt als
Rechtsaufsichtsbehörde unterrichtet.

Mit Verfügung vom 03.05.2006, eingegangen am 08.05.2006, vertritt das Thüringer
Landesverwaltungsamt u.a. die Auffassung, das mit dem Beschluss 0333/2006 der
Beschluss 0327/2006 konkludent (schlüssig) aufgehoben wurde.

Allerdings sei auch der neue Beschluss rechtswidrig, da der Stadtrat seine
Befassungskompetenz überschreite.

Ich teile diese Rechtsauffassung des Landesverwaltungsamtes und beanstande daher
auch den Beschluss 0333/2006. Zur rechtlichen Begründung verweise ich auf die in
Kopie beigefügte Verfügung des Landesverwaltungsamtes.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass es sich bei der in § 44 ThürKO genannten Frist (innerhalb
eines Monats) um eine sogenannte Ordnungsfrist und nicht um eine Ausschlussfrist handelt. Die Beanstandung ist
demnach auch nach Ablauf der Frist möglich (vgl. u.a Uckel/Hauth/Hoffmann, Kommunalrecht in Thüringen, Nr.2.3
zu § 44 ThürKO).



Beanstandung Beschluss Nr.0333/2006 Seite: 21
AZ:  10-st

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler
Verfügung des Thüringr Landesverwaltungsamtes vom 03.05.2006, Az.: 240-1442-001/06-EA (1)



Rundfunkübertragung Stadtrat Seite: 22
AZ:  10-st



Rundfunkübertragung Stadtrat Seite: 23
AZ:  10-st

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Strathmann (Tel.:101)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung



Rundfunkübertragung Stadtrat Seite: 24
AZ:  10-st

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10

Betreff

Bild- undTonaufnahme der Stadtratssitzung zur Übertragung im werratal TV
hier: Einwilligung gem. § 5 Abs. 3 Geschäftsordnung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Rundfunkübertragung Stadtrat Seite: 25
AZ:  10-st

I.  Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat stimmt der Bild- und Tonaufzeichnung der Stadtratssitzungen durch die Werratal-
TV GmbH im Rahmen der Regelungen des § 5 Abs.3 der Geschäftsordnung zu.

Das Recht jedes einzelnen Stadtratsmitgliedes, eine Aussetzung der Bild- und Tonaufzeichnung
während seines Redebeitrages zu verlangen, bleibt unberührt. Das entsprechende Verlangen ist
dem Stadtratsvorsitzenden mündlich oder schriftlich mitzuteilen.

II. Begründung

Die Werratal-TV GmbH hat die Zustimmung zur Aufzeichnung von Stadtratssitzungen bean-tragt.

Sofern der Stadtrat der Bild- und Tonaufzeichnung zustimmt, kann weiterhin jedes Stadtrats-mitglied die
Aussetzung der Aufzeichnung während seines Redebeitrages verlangen. Nach entsprechender Mitteilung
an den Stadtratsvorsitzenden sorgt dieser für die entsprechende Umsetzung.

Schneider
Oberbürgermeister



Neubesetzung AR ESW Seite: 26
AZ:  20.1/810905



Neubesetzung AR ESW Seite: 27
AZ:  20.1/810905

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Seelig (Tel.:Nr_152)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung



Neubesetzung AR ESW Seite: 28
AZ:  20.1/810905

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810905

Betreff

Bestellung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Südwest-
Thüringen mbH i.L.

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 230/2000 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Neubesetzung AR ESW Seite: 29
AZ:  20.1/810905

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

die Bestellung von Herrn/Frau .............................. zum Mitglied des Aufsichtsrates der
Entwicklungsgesellschaft Südwest-Thüringen mbH i.L..

II. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung am 05. Oktober 2000 mit Beschluss
Nr. 0230/2000 Herrn Schneider zum Mitglied des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Südwest-
Thüringen mbH i.L. (ESW) bestellt.

Die Amtszeit von Herrn Schneider als Oberbürgermeister endet am 30.06.2006. Demgegenüber ist die
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der ESW nicht an ein Amts- bzw. Dienstverhältnis beim entsendenden
Gesellschafter gebunden. Gemäß § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der ESW endet die aktuelle
Amtsperiode des Aufsichtsrates der ESW mbH allerdings erst nach dem Beschluß der
Gesellschafterversammlung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008. Dies wäre frühestens im
Jahre 2009 der Fall.

Um aber weiterhin den Einfluss der Stadt Eisenach in diesem Gremium gewährleisten zu können, hat
Herr Schneider mit Schreiben vom 01.06.2006 dem Aufsichtsrat der ESW mitgeteilt, dass er gem. § 9
Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages sein Amt als Aufsichtsrats-mitglied zum 03.07.2006 niederlegt.

Somit ist seitens der Stadt Eisenach ein neues Aufsichtsratsmitglied bis zum Ablauf der laufenden
Amtszeit (nach Entlastung für das Geschäftsjahr 2008) zu bestellen. Weitere Festlegungen zum
Verfahren der Bestellung trifft die Satzung nicht. Allerdings soll nach § 9 Abs. 2 - 4 der Hauptsatzung
der Stadt Eisenach beim Vorschlagsrecht zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten in der Regel das
Stärkeverhältnis der Fraktionen nach dem Berechnungsverfahren Hare/Niemeyer zugrunde gelegt
werden. Somit steht der CDU-Stadtratsfraktion das Vorschlagsrecht zu.

Bei der Beteiligung an der ESW handelt es sich um eine marginale Beteiligung in Höhe von 3,5 %. Die
Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2006 im Liquidationsverfahren. Dieses soll laut
Geschäftsführung im Jahr 2008 abgeschlossen werden. Die Aufsichtsratssitzungen und
Gesellschafterversammlungen finden i.d.R. jeweils am gleichen Tag (unmittelbar nacheinander) statt.

Schneider
Oberbürgermeister



EVB  Neubestellung AR Seite: 30
AZ:  20.1/810705



EVB  Neubestellung AR Seite: 31
AZ:  20.1/810705

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung



EVB  Neubestellung AR Seite: 32
AZ:  20.1/810705

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810705

Betreff

Bestellung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 22/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



KVG Neubestellung AR-Mitglied Seite: 33
AZ:  20.1/810805

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

die Bestellung von Herrn/Frau .............................. zum Mitglied des Aufsichtsrates der Eisenacher
Versorgungs-Betriebe GmbH für die Dauer der laufenden kommunalen Wahlperiode.

II. Begründung

Der Aufsichtsrat der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (EVB) besteht aus acht Mitgliedern. Gemäß
§ 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der EVB hat dabei der Gesellschafter Sportbad Eisenach GmbH
das Recht, vier Aufsichtsratsmitglieder zu entsenden. Diese sind durch den Stadtrat zu bestellen.

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung am 03. September 2004 mit Beschluss
Nr. 0022/2004 u.a. Herrn Schneider zum Mitglied des Aufsichtsrates der EVB bestellt.

Nach § 10 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages endet das Amt als Aufsichtsratsmitglied, wenn für dieses die
Zugehörigkeit zum Stadtrat oder zur Verwaltung der Eisenach bestimmend war und es aus dem Stadtrat
oder der Verwaltung ausgeschieden ist. Da Herr Schneider seit dem
01. Juli 2006 nicht mehr Oberbürgermeister der Stadt Eisenach ist, endet sein Amt als Aufsichtsratsmitglied
nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH.

Weitere Festlegungen zum Verfahren der Bestellung trifft die Satzung nicht. Allerdings soll nach § 9 Abs. 2
- 4 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach beim Vorschlagsrecht zur Besetzung von Aufsichtsratsmandaten
in der Regel das Stärkeverhältnis der Fraktionen nach dem Berechnungsverfahren Hare/Niemeyer
zugrunde gelegt werden. Somit steht das Vorschlags-recht der CDU-Stadtratsfraktion zu.

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler



KVG Neubestellung AR-Mitglied Seite: 34
AZ:  20.1/810805

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung



KVG Neubestellung AR-Mitglied Seite: 35
AZ:  20.1/810805

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810805

Betreff

Bestellung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der Kommunalen
Personennahverkehrsgesellschaft Eisenach mbH

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 19/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



KVG Neubestellung AR-Mitglied Seite: 36
AZ:  20.1/810805

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

die Bestellung des/der Herrn/Frau ..................................................

als stellvertretende(n) Aufsichtsratsvorsitzende(n)

als Vertreter/in der Stadt Eisenach im Aufsichtsrat der Kommunalen Personennah-verkehrsgesellschaft
Eisenach mbH für die Dauer der laufenden kommunalen Wahlperiode.

II. Begründung

Die Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Kommunalen
Personennahverkehrsgesellschaft Eisenach mbH (KVG) bestimmt sich nach § 8 des
Gesellschaftsvertrages.

Der Aufsichtsrat der KVG hat gemäß § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages insgesamt sieben Mitglieder,
wobei die Gesellschafter für jedes entsandte Mitglied auch einen Stellvertreter zu bestellen haben.

Auf die Stadt Eisenach entfallen anteilmäßig zwei Aufsichtsratssitze. Ein Vertreter der Stadt ist zugleich
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat in seiner Sitzung am 03. September 2004 mit Beschluss Nr.
0019/2004 Herrn Schneider zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der KVG mbH bestellt.

Gem. § 8 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 6 müssen die Mitglieder des Aufsichtsrates der KVG dem Stadtrat oder
der Stadtverwaltung der Stadt Eisenach angehören.

Nach § 8 Abs. 2 sind bei der Bestellung der städtischen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des
Aufsichtsrates durch die kommunalen Gesellschafter die Bestimmungen des § 27 Abs. 1 der Thüringer
Kommunalordnung zur Ausschussbesetzung anzuwenden. Somit steht der CDU-Fraktion im Stadtrat das
Vorschlagsrecht zu.

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler



Gründung EVB Netze GmbH Seite: 37
AZ:  20.1/810701



Gründung EVB Netze GmbH Seite: 38
AZ:  20.1/810701

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung



Gründung EVB Netze GmbH Seite: 39
AZ:  20.1/810701

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810701

Betreff

Eisenacher Versorgungsbetriebe GmbH;
Hier: Gründung der EVB Netze GmbH

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Gründung EVB Netze GmbH Seite: 40
AZ:  20.1/810701

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

Der Oberbürgermeister als Vertreter der Stadt Eisenach in der Gesellschafterversammlung der
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH wird ermächtigt, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Geschäftsführung wird beauftragt, bis zum 30.06.2006 eine Netzgesellschaft in Form einer
GmbH (Firma: EVB Netze GmbH) zu gründen und die Eintragung in das Handelsregister zu
beantragen.

2. Die Gründung erfolgt als Bargründung mit einem Stammkapital von 50 TEUR, auf der
Grundlage des in der Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrages.

3. Die Geschäftsanteile der zu gründenden EVB Netze GmbH hält zu 100 % die Eisenacher
Versorgungs-Betriebe GmbH.

4. Zum vorläufigen Gründungsgeschäftsführer wird der derzeitige technische Prokurist der
EVB, Herr Dipl.-Ing. Hans-Willi Nehrig, bestellt.

5. Die zur Umsetzung des Modells notwendigen Einzelverträge (z.B. Pachtvertrag etc.) sind dem
Aufsichtsrat zur Bestätigung vorzulegen.

6. Die Netzgesellschaft nimmt ihr operatives Geschäft zum 01.10.2006 bzw. spätestens zum
01.07.2007 auf.

7. Im Gesellschaftsvertrag der EVB wird der § 14 um einen neuen Absatz 3 wie folgt ergänzt:

(3) „Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der EVB Netze GmbH hinsichtlich in deren § 9
des Gesellschaftsvertrages festgelegter Beschlußgegenstände obliegen der Beschlußfassung
durch die Gesellschafterversammlung der EVB GmbH. Bei dieser Beschlußfassung sind die im
Gesellschaftsvertrag der EVB festgelegten Mehrheitserfordernisse für
Gesellschafterbeschlüsse einzuhalten.“

II. Begründung

Die Stadt Eisenach ist über die Eigengesellschaft „Sportbad Eisenach GmbH“ mit 51 % an der
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH beteiligt. Durch das neue Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
vom 07.07.2005 werden die deutschen Energieversorgungsunternehmen und somit auch die EVB
verpflichtet, spätestens zum 30.06.2007 eine rechtliche und operationelle Entflechtung (sog. Unbundling)
in der Strom- und Gassparte durchzuführen. Im Kern geht es dabei um die Entflechtung des
Netzbetriebes von den Bereichen Erzeugung und Vertrieb.

Der Gesetzgeber beabsichtigt mit dem EnWG die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu
Strom- und Gasnetzen zu angemessenen Preisen als Voraussetzung für die wettbewerbliche Entwicklung
des Erzeugermarktes und des Vertriebs von Strom und Gas. Hierzu wurde eine Regulierungsbehörde
(Bundesnetzagentur) implementiert, die den Netzzugang überwachen soll.

Ferner werden durch diese Behörde die Entgelte für die Netzbenutzung genehmigt. Die
Regulierungsbehörden haben in einem Positionspapier vom 07.03.2006 ihre Auffassung zur Auslegung
des EnWG und der Netzentgeltverordnung Strom veröffentlicht. Wenn die Behörde ihren Standpunkt zu
den Positionen:
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- Abschreibungen bei Restwertermittlung,
- Bewertung des Sachanlagevermögens,
- Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung,
- Verzinsung „des übersteigenden Eigenkapitals“,
- Berücksichtigung der Gewerbesteuer,
- Ansatz von Tagesneuwerten bei Grundstücken

bei der Entscheidung über den gestellten Netzentgeltantrag umsetzt, hat das erhebliche Folgewirkungen
gegenüber den derzeitigen Erträgen für das Unternehmen mit gleichzeitig deutlichen finanziellen
Nachteilen auf die Ergebnisabführung an den kommunalen Eigentümer.

Im konkreten Fall könnte die o.g. Verfahrensweise u.U. die Finanzierung der städtischen Bäderbetriebe
zumindest gefährden. Ebenfalls wird die Investitionskraft zur Erhaltung und den Ausbau der
Versorgungsnetze zumindest beeinträchtigt mit indirekten Wirkungen für die Auftragsvergabe an das
örtliche Bauhandwerk und Gewerbe. Auch personalwirtschaftliche Maßnahmen innerhalb des
Unternehmens wären Folgewirkungen des angekündigten restriktiven Genehmigungsverfahrens.

Um hier ein Umdenken in den Regulierungsbehörden zu erreichen, hat der Vertreter der Stadt  Herrn
Bundeswirtschaftsminister Michael Glos und MdB Herrn Ernst Kranz per Anschreiben vom 21.04.2006
um Unterstützung in der Sache gebeten.

Die Gründung der EVB Netze GmbH ist Seitens der Geschäftsführung der EVB zum 30.06.2006 geplant.
Die Gesellschaft soll das operative Geschäft zum 01.10.2006 bzw. bis spätestens zum 01.07.2007
aufnehmen. Dem Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung der EVB wurde eine entsprechende
Vorlage zur Beschlussfassung in den Sitzungen am 29.03.2006 vorgelegt. Zur weiteren Begründung wird
auf die beigefügte Aufsichtsratsvorlage der EVB (Anlage 1) verwiesen, in der die wesentlichen
Eckpunkte der angestrebten Beteiligung dargestellt werden.

Zur Umsetzung der Entflechtung durch die EVB soll ein Pachtmodell zur Anwendung kommen, d.h. die
EVB verpachtet das in ihrem Eigentum verbleibende Anlagevermögen an den Strom- und Gasnetzen an
die Netzgesellschaft per Pacht- und Dienstleistungsverträge zur Bewirtschaftung.

Mit der Verlagerung der gemäß EnWG zwingend erforderlichen Aufgaben auf die neue Netzgesellschaft
wird das bislang mit dem Management des Netzbetriebes bei der EVB tätige Personal, welches gemäß
den Auslegungsgrundsätzen der Regulierungsbehörden zu den Entflechtungsbestimmungen des EnWG
vom 01.03.2006 mit "operativen und Letztentscheidungen" betraut ist, gemäß den Regelungen des § 613a
BGB (Betriebsübergang) in die neue Netzgesellschaft überführt. Dies betrifft im wesentlichen das
ingenieurtechnische Personal inkl. Sekretariats- bzw. Führungspersonal der Netzleitwarte. Das sonstige
im Netzbetrieb tätige Personal verbleibt in der EVB und wird über Dienstleistungsverträge mit der
Netzgesellschaft einbezogen und dieser zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt.

Der Aufsichtsrat der EVB hat dieser Beschlussvorlage in seiner Sitzung am 29.03.2006 zugestimmt und
der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung empfohlen. Die Zustimmung des Vertreters der
Stadt in der Gesellschafterversammlung am 29.03.2006 wurde unter Organvorbehalt erteilt. Gem.
Gesellschaftsvertrag der EVB kann der Beschluß zur Gründung der Netze GmbH nur einstimmig gefaßt
werden. Zur weiteren Umsetzung ist daher die Zustimmung des Stadtrates notwendig.

Gemäß § 74 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) bedarf die Gründung der EVB Netze
GmbH der Zustimmung des Stadtrates, da es sich um eine mittelbare Beteiligung handelt. Darüber hinaus
ist die Erteilung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt
erforderlich. Die Genehmigungsfähigkeit wurde im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht des
Landesverwaltungsamtes abgestimmt. Nach Prüfung der dort vorgelegten Unterlagen wird einzig die
Aufnahme des Prüfungsrechtes der Stadt Eisenach nach den §§ 53 und 54 des
Haushaltsgrundsätzegesetzes gefordert. Nach Abstimmung mit den anderen Gesellschaftern der EVB
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bestehen gegen die Aufnahme dieses Prüfungsrechtes in den Gesellschaftsvertrag der Netze GmbH keine
Bedenken. Der Gesellschaftsvertrag wurde um diesen Punkt entsprechend ergänzt.

Schneider
Oberbürgermeister
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Anlagen
1.) Aufsichtsratsvorlage der Sitzung vom 29.03.2006
2.) Entwurf des Gesellschaftsvertrages der EVB Netze GmbH
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51 51.13.502

Betreff

Außerplanmäßige Ausgaben im Unterabschnitt 48300 Erziehungsgeld
in Höhe von 350.000,00 €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : UA 48300

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

0,00

          
          

0,00

          
          

0,00

          
          

= verfügbar 0,00 0,00 0,00

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Außerplanmäßige Ausgaben in den nachfolgend aufgeführten Haushaltsstellen in einer Gesamthöhe von
350.000,00 €. Gleichzeitig werden diese Ausgabehaushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

48300.67900 Innere Verrechnung Erziehungsgeld 42.000,00 €
(städtische Kita’s)

 48300.67901 Innere Verrechnung Erziehungsgeld 
10.000,00 €

(Tagespflege)

 48300.76800 Erziehungsgeld/Eltern 100.000,00 €

 48300.718103 Erziehungsgeld/konf. Kita’s 117.000,00 €

 48300.718104 Erziehungsgeld/DRK 15.000,00 €

 48300.718105 Erziehungsgeld/AWO 21.000,00 €

 48300.718106 Erziehungsgeld Waldorf-Kita 13.500,00 €

 48300.718107 Erziehungsgeld Behindertenverb.
13.500,00 €

 48300.718108 Erziehungsgeld THEPRA 12.600,00 €

 48300.718109 Erziehungsgeld ASB 5.400,00 €

Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt durch die bereits eingerichtete Haushaltsstelle:

48300.17100 Landeszuweisung Erziehungsgeld 350.000,00 €

II. Begründung

Am 01.07.2006 tritt das neue Thüringer Erziehungsgeldgesetz in Ablösung des bisherigen Thüringer
Landeserziehungsgeldgesetzes als Artikel 3 des Thüringer Familienfördergesetzes vom 16.12.2005 in
Kraft.
Dieses Thüringer Erziehungsgeld wird für Kinder ab dem Tag nach der Vollendung des zweiten
Lebensjahres bis zum Tag der Vollendung des dritten Lebensjahres gezahlt. Gemäß
§ 2 Abs. 3 Thüringer Erziehungsgeldgesetz haben Träger von Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflegepersonen, die im Bedarfsplan nach § 17 ThürKitaG berücksichtigt werden, das Recht
von dem Erziehungsgeldberechtigten für die Zeit der Inanspruchnahme einer Kindertageseinrichtung
oder von Tagespflege zum Zweck der Anmeldung des Kindes eine Abtretungserklärung über eine
Summe in einer Höhe von bis zu 150,00 € monatlich zu verlangen. In diesen Fällen erfolgt die
Auszahlung des Erziehungsgeldes an die Träger der Kindertageseinrichtungen und die
Kindertagespflegepersonen. Bei nicht voller täglicher Inanspruchnahme eines Platzes in einer
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Kindertageseinrichtung wird das Erziehungsgeld dem zeitlichen Betreuungsumfang entsprechend vom
Träger anteilig dem Erziehungsgeldberechtigten rückerstattet.

Die Berechnung erfolgte durch das Fachamt auf der Grundlage der im Zeitraum 01.01.2004 bis
31.12.2004 in Eisenach geborenen und mit Datum vom 31.05.2006 in Eisenach gemeldeten 329 Kindern
(329 x 150,00 € x 6 Monate = 296.100,00 €). Dazu wurde durch das Fachamt die Summe von 53.900,00 €
für die zweit-, dritt-, viert- und weiteren geborenen Kinder
(§ 3 Abs. 1 Thüringer Erziehungsgeldgesetz  - für das zweite Kind beträgt das Erziehungsgeld 200,00 €,
für das dritte Kind 250,00 €, für das vierte und jedes weitere Kind 300,00 €) berechnet.

Die finanzielle Abwicklung im Haushalt soll wie folgt aussehen:
Die Einnahmen aus Landeszuweisungen für Erziehungsgeld werden vollständig im UA 48300 gebucht.
Die Ausgaben an die freien Träger, für die stadteigenen Kita’s, für die Kindertagespflege sowie die
Zahlungen an die Eltern sind ebenfalls vollständig in diesem UA abzulesen. Da es sich lediglich um eine
Weiterleitung von Zahlungen handelt, entsteht in diesem UA kein Zuschussbedarf für die Stadt.

Mit dem gegenseitigen Deckungsvermerk der Ausgabehaushaltsstellen wird sichergestellt, dass flexibel
auf Veränderungen bei den Ausgaben reagiert werden kann. Bislang ist nicht absehbar, wie viele Eltern
das Kita-Angebot weiter nutzen werden, daher konnten die oben vorgesehenen Ausgabesummen
lediglich geschätzt werden.

Oberbürgermeister Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Lieske V. Stephan Scharfenberg (Tel.: 795)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.15-SW/GU

Betreff

Umbau/Sanierung Predigerkirche (Ausstellung), 1. Ba uabschnitt 2006/2007
hier: Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 565.400,-€

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 32100.36100
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 32100.94000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

-140.000,00

16.679,98
          

          

          
          

140.000,00

16.679,98
          

= verfügbar 123.320,02           123.320,02

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuß der Wartburgstadt empfielt,
der Stadtrat der Wartburgstadt beschließt:

die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 565.400,- € in der Haushaltstelle 32100.94000
Umbau und Sanierung Predigerkirche als Ausstellungsfläche, 1. Bauabschnitt 2006/2007

Die Deckung erfolgt aus folgenden Haushaltstellen:
32100.36100 – Landeszuweisung zum Bauvorhaben Predigerkirche, 1. Bauabschnitt
(vorbehaltlich Erteilung Bewilligungsbescheid)

II. Begründung

Im Jahr 2007 wird das Elisabeth-Jahr begangen. Dazu soll eine Vielzahl an Ausstellungen und
Sonderveranstaltungen stattfinden, insbesondere natürlich an den Örtlichkeiten, mit welchen die Heilige
Elisabeth besonders verbunden war. Zu diesen Stätten gehören u.a. auch Eisenach und die Wartburg,
welche hier eine besondere Stellung einnehmen.

Da die auf der Wartburg zur Verfügung stehenden Flächen für die geplante Sonderausstellung nicht
ausreichen, wurde als weiterer Schwerpunkt für die Ausstellung die Predigerkirche ausgewählt. Zum
einen sind hier durch die vorhandenen Räumlichkeiten schon gute Vorraussetzungen zur Installation
einer ansprechenden Ausstellung gegeben. Das Objekt beherbergt in der Krypta bereits eine wertvolle
Ausstellung an Schnitzplastiken.

Zum anderen fanden sich in der Predigerkirche bereits in früheren Zeiten Relikte, welche im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Heiligen Elisabeth standen (z.B. das Kruzifix von der Wartburg,
vor welchem Elisabeth ihre goldene Krone niedergelegt hatte).

Die Flächen im Erd- und Obergeschoß des ehemaligen Kirchenschiffes bieten sich ausgezeichnet für eine
museale Nutzung an. Bisher war dies jedoch nicht möglich, da verschiedene bauliche Forderungen
(besonders hinsichtlich brandschutztechnischer Auflagen) nicht erfüllt waren bzw. auch noch nicht erfüllt
sind. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um folgende Forderungen, welche bei der vorliegenden
Planung, welche Grundlage des Fördermittelantrages ist, berücksichtigt wurden:
- Herstellung 2ter Rettungsweg Obergeschoß
- Abschottung Treppenhaus von den einzelnen Nutzungseinheiten
- Abschottung Haustechnik
Weiterhin sind haustechnische Bauleistungen) Heizung, Lüftung, Brand- und Gefahrenmelde-technik)
sowie der Einbau eines Fahrstuhls erforderlich bzw. vorgesehen

Zu einem späteren Zeitpunkt (2ter Bauabschnitt) soll dann die Sanierung der Fassade erfolgen und in
diesem Zusammenhang auch der ehemals an der Nordseite angebaute Seitenflügel wieder „entstehen“. Dabei
handelt es sich nicht um einen geschlossenen Baukörper, sondern um eine offene Konstruktion, welche
den vormals vorhandenen Baukörper „nachzeichnet“ (Gebäudeaußenkanten).

Die davon im 1. Bauabschnitt enthaltenen Kosten beinhalten die Herstellung der neuen Treppenanlage
zur Realisierung des neuen Eingangs von der Gebäudenordseite. Dieser neue Eingang ist unbedingt
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erforderlich, da die beiden vorhandenen Zugänge nicht als Hauptzugang zu einer Ausstellung mit einer
Fläche von ca. 270 qm (ohne Anrechnung der bereits installierten Ausstellung in der Krypta und ohne
Nebenräume) genutzt werden können.

Der derzeitige Zugang zur Ausstellung führt von der Ostseite in die Krypta. Wenn man diese
Zugangssituation beließe, würde der gesamte Besucherverkehr durch die Krypta mit ihren wertvollen
Schnitzplastiken führen und diese so zum „Flur“ degradieren. Auch könnte bei einer ständigen Öffnung
dieses Bereiches nach beiden Seiten (Ein- und Ausgang) das dringend erforderliche konstante
Raumklima nicht gewährleistet werden.

Der zweite Zugang an der Südseite führt über den Schulhof des angrenzenden Gymnasiums und scheidet
daher als Haupteingang ebenfalls aus. Außerdem müßten die Besucher diesen Eingang erst suchen, da er
sich gewissermaßen an der Rückseite befindet.

Die Ausstellungsflächen sollen so hergerichtet werden, daß auch nach Ablauf des Elisabeth-Jahres
weitere Ausstellungen im Gebäude installiert werden können. Somit würde auch der bereits fertig gestellte
Bereich Krypta mit den dort gezeigten Schnitzplastiken mehr an Bedeutung und Attraktivität gewinnen.
Eine Vielzahl an möglichen Ausstellungsexponaten befinden sich in den Magazinräumen von Stadtschloß
und Predigerkirche, können aber aus Platzmangel derzeit leider nicht öffentlich gezeigt werden.

Die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt (einschließlich Baunebenkosten) belaufen sich auf 705.400,-
€. Davon sind bereits 140.000,- € im Haushalt eingestellt, der Fehlbetrag soll über Fördermittel des
Landes in Höhe von 565.400,- € gedeckt werden.

Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde bereits Ende April eingereicht, nach heutigem
Kenntnisstand darf mit einer Bewilligung gerechnet werden.

Da die Ausstellungseröffnung bis April 2007 realisiert werden soll, erfolgte die hier vorliegende
Beantragung auf Bewilligung einer Überplanmäßigen Ausgabe noch vor Vorlage des entsprechenden
Bewilligungsbescheides. Somit könnte dann umgehend mit den entsprechenden Planungsleistungen
(Vorbereitung der Vergabe) und den eigentlichen Bauleistungen begonnen werden. Wenn erforderlich,
d.h. Bewilligung abweichend von Beantragung, wird die Höhe der überplanmäßigen Ausgabe und damit
der Umfang der geplanten Baumaßnahmen an Höhe des Förderbetrages angepaßt.

...............................
Oberbürgermeister

...............................
Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen, Bürgermeister Menge, Amtsleiterin Hoppe-Lier (Tel.:671 546)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

65.3

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.41 B-3.2

Betreff

Satzung Bebauungsplan Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Str aße“  Stadt Eisenach
hier: Beitrittsbeschluss

Vom Fachamt auszufüllen Vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) Öff. Nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) –EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

Insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

                         -
                                         

                              

          
          

                     -

          

= verfügbar                              

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:085/91 Beschluss-Nr.: 0783/97 Beschluss-Nr.: 0221/05          Beschluss-Nr.: 0189/05        
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

den Beitritt zur Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“
Stadt Eisenach, bestehend aus der

 
            -  Planzeichnung M 1:500 mit textlichen Festsetzungen, Planzeichenerklärung
               und Verfahrensvermerken, in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigung
               durch das TLVwA mit Nebenbestimmungen

Die Begründung zum Bebauungsplan und Grünordnungsplan (GOP) wird gebilligt.

II. Begründung

Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße “ Stadt Eisenach
wurde mit Bescheid vom 15.05.2006 durch das TLVwA, Ref. 300, Bauleitplaung mit
Nebenbestimmungen genehmigt.

Unter Pkt. III im Bescheid sind die einzelnen Gründe für die erteilten Nebenbestimmungen von 1  bis 7
(siehe Anlage 2) inhaltlich begründet sowie nachvollziehbar dargelegt.

Die Erfüllung der Nebenbestimmungen  1, 2, 5, 6 und 7 sind nicht planändernd, da nur eine andere
Darstellungsweise innerhalb der Planzeichnung bzw. der Planzeichenerklärung erforderlich ist. Somit ist
kein Beitrittsbeschlusses durch den Stadtrat notwendig.

Die Nebenbestimmungen 3 und 4 sind jedoch planändernd und durch einen Beitrittsbeschluss im Stadtrat
zu beschließen.

Die Satzung (Planzeichnung M 1:500 mit textlichen Festsetzungen und Planzeichen) wurden
entsprechend der Nebenbestimmung 1 bis 7 überarbeitet.
Der aktuelle Wortlaut der überarbeiteten Fassung der textlichen Festsetzungen und die Änderungen in
der Planzeichnung sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Nebenbestimmungen 1 – 7 aus dem Bescheid des TLVwA vom 15.05.2006 sind erfüllt.

Zum Beitrittsbeschluss durch den Stadtrat und in den vorgelagerten Ausschusssitzungen liegt die
berichtigte Ausfertigung der Satzung des Bebauungsplanes zur Einsichtnahme aus.

Über die Erfüllung der Nebenbestimmung ist durch den Stadtrat ein Beitrittsbeschluss (d.h. ein
satzungsändernder Beschluss) zu fassen. Danach ist die berichtigte Ausfertigung der Satzung und der
beigefügte Beitrittsbeschluss des Stadtrates dem TLVwA, Ref. 300 zuzusenden.
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Die Bekanntmachung der Genehmigung nach § 10 (3) BauGB darf erst nach Bestätigung der Erfüllung
der Nebenbestimmung durch das TLVwA, Ref. 300, Bauleitplanung vorgenommen werden.

Schneider                                                                           Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen   

Anlage 1   -Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“ Stadt Eisenach
                   (Planzeichnung M 1:500 schwarz/weiß mit textlichen Festsetzungen, Verfahrens-
                   vermerken in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigung durch das TLVwA mit
                   einer Nebenbestimmung,

                  Verteiler:    - OB, Bürgermeister, Beigeordnete                3 Exemplare
                                    - Fraktionen des Stadtrates                            6 Exeemplare
                                    - Büro des Stadtrates                                      1 Exemplar

Anlage 2  - Bescheid des TLVwA, Ref. 300, Bauleitplanung vom 15.05.2006



Satzung B-Plan Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“ Stadt Eisenach Seite: 59
AZ: 65.41 B-3.2

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Nielsen
Bürgermeister

Menge
Amt für Stadtentwicklung und

Wirtschaft

Wrona
Bearbeiter (Tel. 670 516)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujur

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.41 B-14

Betreff

Satzung Bebauungsplan Nr. 14„Auf dem Gries“ Stadt E isenach
   mit integriertem Grünordnungsplan

hier: Beitrittsbeschluss

Vom Fachamt auszufüllen Vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) Öff. Nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 61000.65500

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) –EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

Insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

              105.800,00          
                         -
                  8.173,55
                                  

                              

          
          

           105.800,00          
                     -
               8.173,55

          

= verfügbar                 97.626,45                                           97.626,45

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr.:0180/91 Beschluss-Nr.: 1152/98 Beschluss-Nr.: 0693/03          Beschluss-Nr.: 0222/05  
Beschluss-Nr.: 0222/05          Beschluss-Nr.: 0268/05             Beschluss-Nr.: 0322/06
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

den Beitritt  zur Satzung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eisenach mit integriertem
Grünordnungsplan bestehend aus der

       -  Planzeichnung M 1:1000 mit textlichen Festsetzungen, Planzeichenerklärung
          und Verfahrensvermerken, in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigung
          durch das TLVwA mit Nebenbestimmungen.

Die Begründung zum Bebauungsplan mit Anlagen und Grünordnungsplan (GOP)  werden gebilligt.

II. Begründung

Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eis enach mit integriertem
GOP wurde mit Bescheid vom 27.04.2006 durch das TLV wA, Ref. 300, Bauleitplanung mit
Nebenbestimmungen genehmigt.

Die im Bescheid (Anlage 2) aufgeführten Gründe für die unter Pkt. 1.1 bis 1.7 genannten
Nebenbestimmungen sind nachvollziehbar.

Die Satzung (Planzeichnung M 1:1000 mit textlichen Festsetzungen) sowie die Begründung und
der GOP wurden nach den Nebenbestimmungen überarbeitet.
Der aktuelle Wortlaut der textlichen Festsetzungen und der Begründung zum
Bebauungsplan und GOP in der überarbeiteten Fassung  und die Änderungen in der
Planzeichnung sind beigefügt.(Anlage 1)

Die Nebenbestimmungen aus dem Bescheid des TLVwA vo m 27.04.2006 sind erfüllt.

Zum Beitrittsbeschluss durch den Stadtrat und in de n vorgelagerten
Ausschusssitzungen liegt die berichtigte Ausfertigu ng der Satzung des
Bebauungsplanes zur Einsichtnahme aus.

Über die Erfüllung der Nebenbestimmungen ist durch den Stadtrat ein Beitrittsbeschluss (d.h. ein
satzungsändernder Beschluss) zu fassen. Danach ist die berichtigte Ausfertigung der Satzung und der
beigefügte Beitrittsbeschluss des Stadtrates dem TLVwA, Ref. 300 zuzusenden

Die Bekanntmachung der Genehmigung nach § 10 (3) Ba uGB darf erst nach Bestätigung
der Erfüllung der Nebenbestimmungen durch das TLVwA , Ref. 300, Bauleitplanung
vorgenommen werden.
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Schneider                                                                           Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen    

Anlage 1     - Satzung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Auf dem Gries“ Stadt Eisenach mit integriertem GOP
                      (Planzeichnung M 1 : 1000 schwarz/weiß mit textliche Festsetzungen, Verfahrensvermerken
                      in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigng durch das TLVwA mit Nebenbestimmungen,

                    - Begründung zum Bebauungsplan mit Anlagen und GOP in der überarbeiteten Fassung

                      Verteiler:      - OB, Bürgermeister, Beigeordnete                         3 Exemplare
                                          - Fraktionen des Stadtrates                                     6 Exemplare
                                          - Büro des Stadtrates                                               1Exemplar

Anlage 2      Bescheid des TLVwA, Ref. 300, Bauleitplanung vom 27.04.2006
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Nielsen
Bürgermeister

Menge
Amt für Stadtentwicklung und

Wirtschaft

Wrona
Bearbeiter (Tel. 670 516)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujur

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.41 B-17

Betreff

Satzung Bebauungsplan Nr. 17 Umstrukturierungsgebie t „Eichrodter Weg“
Stadt Eisenach

hier: Beitrittsbeschluss

Vom Fachamt auszufüllen Vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) Öff. Nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 61000.65500

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) –EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

Insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

              105.800,00          
                         -
                  8.173,55                

          

                              

          
          

           105.800,00          
                     -
               8.173,55

          

= verfügbar                 97.626,45                                           97.626,45

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr.:205/92 Beschluss-Nr.: 0143/00 Beschluss-Nr.: 0242/05          Beschluss-Nr.: 0320/06        
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

den Beitritt zur Satzung des Bebauungsplanes Nr. 17 Umstrukturierungsgebiet „Eichrodter Weg“
Stadt Eisenach, bestehend aus der

 
            -  Planzeichnung M 1:1000 mit textliche n Festsetzungen,
Planzeichenerklärung
               und Verfahrensvermerken, in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigung
               durch das TLVwA mit einer Nebenbestimmung

Die Begründung zum Bebauungsplan und Grünordnungsplan (GOP) wird gebilligt.

II. Begründung

Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 17 für das Umstrukturierungs gebiet „Eichrodter
Weg“ Stadt Eisenach wurde mit Bescheid vom 27.04.20 06 durch das TLVwA, Ref. 300,
Bauleitplan- ung mit einer Nebenbestimmung genehmig t.

Für den innerhalb des südlichen Geltungsbereiches der Satzung des Bebauungsplanes gelegene
Teilbereich im  Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald“ wurde wegen des Verstoßes gegen
höherrangiges Recht (45.Thür.VO zur Abgrenzung des LSG „Thüringer Wald“ v. 21.02.2002) die
Genehmigung versagt.

Die im Bescheid angeführten Gründe für die erteilte Nebenbestimmung und die Teilversagung sind
berechtigt und nachvollziehbar.

Die Satzung (Planzeichnung M 1:1000 mit textlichen Festsetzungen) sowie die Begründung wurden
entsprechend der Nebenbestimmung überarbeitet.
Der aktuelle Wortlaut in der überarbeiteten Fassung der textlichen Festsetzungen und die Änderungen in
der Planzeichnung sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Durch die Herausnahme des Teilbereiches des LSG „Thüringer Wald“ aus dem Geltungsbereich der
Satzung südlich des Eichrodter Weges wird der Versagung abgeholfen.

Somit ist die Nebenbestimmung aus dem Bescheid des TLVwA vom 27.04.2006 erfüllt.

Zum Beitrittsbeschluss durch den Stadtrat und in den vorgelagerten Ausschusssitzungen liegt die
berichtigte Ausfertigung der Satzung des Bebauungsplanes zur Einsichtnahme aus.

Über die Erfüllung der Nebenbestimmung ist durch den Stadtrat ein Beitrittsbeschluss (d.h. ein
satzungsändernder Beschluss) zu fassen. Danach ist die berichtigte Ausfertigung der Satzung und der
beigefügte Beitrittsbeschluss des Stadtrates dem TLVwA, Ref. 300 zuzusenden.
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Die Bekanntmachung der Genehmigung nach § 10 (3) BauGB darf erst nach Bestätigung der Erfüllung
der Nebenbestimmung durch das TLVwA, Ref. 300, Bauleitplanung vorgenommen werden.

Schneider                                                                           Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen   

Anlage 1   -Satzung des Bebauungsplanes Umstrukturierungsgebiet Nr. 17 „Eichrodter Weg“
                   Stadt Eisenach (Planzeichnung M 1:1000 schwarz/weiß mit textlichen Festsetzungen,
                   Verfahrensvermerken in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigung durch das
                   TLVwA mit einer Nebenbestimmung,

                 - Begründung zum Bebauungsplan und GOP in der überarbeiteten Fassung

                  Verteiler:    - OB, Bürgermeister, Beigeordnete                3 Exemplare
                                    - Fraktionen des Stadtrates                            6 Exeemplare
                                    - Büro des Stadtrates                                      1 Exemplar

Anlage 2  - Bescheid des TLVwA, Ref. 300, Bauleitplanung vom 27.04.2006

Anlage 3  - Herstellung der Übereinstimmung zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes
                   und Abgrenzung des LSG „Thüringer Wald“

Anlage 4  - Randsignatur gemäß PlanzV Nr. 13.1 zur rechtseindeutigen Festsetzung der „Flächen für
                   Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ nach
                   § 9 Abs.1, Nr. 20 BauGB
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Nielsen
Bürgermeister

Menge
Amt für Stadtentwicklung und

Wirtschaft

Wrona
Bearbeiter (Tel. 670 516)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Baujur

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.30 B33 SD

Betreff

Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 33 SD „Mühlhäu ser Chaussee“
Hier: Beitrittsbeschluss

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02400. 65300

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          
          

          

          
          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr.: 0323/2006          Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Ortschaftsrat Stregda empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

den Beitritt  zur Satzung des Bebauungsplanes der Stadt Eisenach Nr. 33 SD „Mühlhäuser Chaussee“,
bestehend aus der Planzeichnung M 1:1000 mit textlichen Festsetzungen in der überarbeiteten Fassung
nach Genehmigung durch das TLVwA mit Nebenbestimmungen.

Die überarbeitete Begründung zum Bebauungsplan  wird gebilligt.

II. Begründung

Die Satzung zum Bebauungsplan der Stadt Eisenach Nr. 33 SD „Mü hlhäuser Chaussee“
wurde mit Bescheid vom 24.05.2006 durch das TLVwA, Ref. 300, Bauleitplanung mit
Nebenbestimmungen genehmigt.

Die im Bescheid (Anlage 2) aufgeführten Gründe für die unter Pkt. 1.1 und 1.2 genannten
Nebenbestimmungen sind nachvollziehbar.

Die Nebenbestimmung unter Punkt 1.1 des Bescheides forderte, die eindeutige
Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen G rünflächen festzusetzen und,
soweit vorgesehen, mit einer entsprechenden Zweckbe stimmung zu versehen. Nach
Absprache mit der Genehmigungsbehörde wurde diese F orderung durch die
vorgenommene Kennzeichnung mit entsprechender Zeich enerklärung auf dem Plan
erfüllt. In der Begründung wurde unter Punkt 3.1.8 auf Seite 13 ein entsprechender
Hinweis zu den Grünflächen vermerkt.

Punkt 1.2 des Bescheides fordert, dass für im Plan festgesetzte Geh-, Fahr- und
Leitungsrechte der Begünstigte zu nennen ist. Die F estsetzung dieser Rechte ist jedoch
im vorliegenden Fall entbehrlich, da es sich um 2 ö ffentliche Wegeparzellen handelt.
Nach Rücksprache mit der Genehmigungsbehörde entfäl lt die Signatur dieses Rechtes
auf dem Plan und in der Legende gänzlich und somit ist diese Nebenbestimmung
hinfällig.

Die aktuelle Planfassung und die überarbeitete Begr ündung (Seite 5 und 13) zum
Bebauungsplan  sind beigefügt (Anlage 1).

Die Nebenbestimmungen aus dem Bescheid des TLVwA vo m 24.05.2006 sind erfüllt.

Zum Beitrittsbeschluss durch den Stadtrat und in de n vorgelagerten
Ausschusssitzungen liegt die berichtigte Fassung de r Satzung des Bebauungsplanes
zur Einsichtnahme aus.

Über die Erfüllung der Nebenbestimmungen ist durch den Stadtrat ein Beitrittsbeschluss (d.h. ein
satzungsändernder Beschluss) zu fassen. Danach ist die berichtigte Fassung der Satzung und der
beigefügte Beitrittsbeschluss des Stadtrates dem TLVwA, Ref. 300 zuzusenden.

Die Bekanntmachung der Genehmigung nach § 10 (3) Ba uGB darf erst nach Bestätigung
der Erfüllung der Nebenbestimmungen durch das TLVwA , Ref. 300, Bauleitplanung
vorgenommen werden.

Schneider                                                              Nielsen
Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen                                                                                                        Verteiler                                  .
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Anlage 1:    Überarbeitete Planfassungung im Original Sitzungssaal des
Stadtrates
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                   Überarbeitete Begründung (Seite 5 und 13) alle Stadträte
Die überarbeitete Planfassung in Kopie sowie die komplette Begründung erhält das Büro des Stadtrates .

Anlage 2:    Bescheid des TLVwA alle Stadträte und Büro SR

Alle Anlagen im Original liegen im Amt 65, Abt. Stadtentwicklung zur Einsicht aus!!!!
III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Menge Wiegand(Tel.:520)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 SW/GU/

Betreff

Überplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 24100.94000 – Sanierung des Gebäudes Nordplatz 2 zur
Nachnutzung für die Medizinische Fachschule, in Höhe von 393.000,- €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle:20010.36100
 weitere Ausgaben HH-Stelle: 63000.98300  Ausgaben Haushaltsstelle:24100.94000,27000.94001

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

0,00

0,00
0,00

= verfügbar                     0,00
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Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0336/2006 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



APL Mefa Seite: 77
AZ:

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzauschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:
eine überplanmäßige Ausgabe in der HH-Stelle 24100.94000 – Sanierung des Gebäudes Nordplatz 2 zur
Nachnutzung für die Medizinische Fachschule, in Höhe von 393.000,- €.
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der HH-Stelle 27000.94001 Sanierungs-maßnahme
Förderschule in Höhe von 297.800,- €, bei der HH-Stelle  63000.98300
Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage in Höhe von 65.276,- € sowie durch
Mehreinnahme in der HH-Stelle 20010.36100  Investitionspauschale in Höhe von 29.924,- €

II. Begründung

Durch den Stadtrat wurde mit der Fortschreibung der Schulnetzplanung der Umzug der Medizinische
Fachschule in das Gebäude Nordplatz 2 beschlossen.

Zur Herrichtung des Gebäudes für die Nutzung als Me dizinische Fachschule ist nach den
mit der Schulleitung abgestimmten Sanierungsmaßnahm en eine Gesamtsumme von
393.000,-€ erforderlich. Bei der Durchführung diese r Investitionsmaßnahme werden
nachfolgende Arbeiten ausgeführt : Einbau von Rauch schutztüren sowie Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen, Herstellen des 2. baulichen Ret tungsweges, der
Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierungsanlage,Abbru charbeiten
(Trennwände),Tischlerarbeiten (Fenster und Türen),
Elektroinstallationsarbeiten,Fußbodenarbeiten,Flies enlegerarbeiten, Reparatur defekter
Heizkörper, Lüftungsinstallation (Fachräume)und San itärinstallationen(Fachräume)sowie
Malerarbeiten. Um mit den Bauarbeiten in den Sommer ferien beginnen zu können, ist die
Bereitstellung der finanziellen Mittel unbedingt er forderlich.

Von der Investitionspauschale für Schulen vom Thüri nger Ministerium für Bau- und
Verkehr wurden ausgabeseitig 297.800,- € in die  HH -Stelle der Förderschule eingestellt.
Die Stadt Eisenach erhält diese Zuweisung für Neu-,  Um- und Erweiterungsbauten sowie
für die Sanierung von Schulen und Schullandheimen u nd für die Erstausstattung neu
geschaffener Unterrichtsräume.   Entsprechend den E mpfehlungen des Ausschusses für
Bildung, Schule und Sport sollen die finanziellen M ittel für die Baumaßnahme –
Nachnutzung des Gebäudes Nordplatz 2 für die Medizi nische Fachschule  verwendet
werden.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderausgaben in der HH-Stelle 27000.94001
Sanierungsmaßnahme Förderschule in Höhe von  297.800,- €, in der HH-Stelle  63000. 98300
Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage  in  Höhe  von 65.276,- € sowie durch
Mehreinnahmen in  der HH-Stelle 20010.36100  Investitionspauschale
in Höhe von 29.924,- €.
Mit Schreiben vom 12.05.2006 erhielt die Stadt  den Bescheid über die Gewährung der
Investitionspauschale für das Jahr 2006 in Höhe von 368.724.61 €. Dies bedeutet eine Mehreinnahme
von 29.924,61 €.

Die Zuständigkeit des Stadtrates ergibt sich aus §7, Pkt. 1 Buchst. a  der Haushaltssatzung der Stadt
Eisenach.
Dem Stadtrat wird vorgeschlagen, die überplanmäßige  Ausgabe zu beschließen, damit
wie geplant mit den Bauarbeiten in den Sommerferien  begonnen werden kann.
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Oberbürgermeister Bürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen, Bürgermeister Menge, Amtsleiterin Hr. Stegmann (Tel.:Nr. 541)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 66 66.41.01

Betreff

1. Änderungssatzung zur Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen der Stadt Eisenach
(Erschließungsbeitragssatzung – EBS -)
Hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0129/2000 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



1. Änderungssatzung EBS Seite: 81
AZ:  66.41.01

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf der 1. Änderungssatzung zur Satzung über das Erheben von
Erschließungsbeiträgen der Stadt Eisenach (Erschließungsbeitragssatzung – EBS -) zur Kenntnis und
verweist ihn zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss.

II. Begründung

Es ist notwendig die Erschließungsbeitragssatzung ( - EBS -) vom 13.03.2000 im § 5 Abs. 3 – Verteilung
des umlagefähigen Erschließungsaufwandes - (Tiefenbegrenzung) der Straßenausbaubeitragssatzung vom
06.11.1995 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 07.09.2002 anzupassen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil BverwG 9 C 15.03 vom 01.09.2004 erneut klarstellend
ausgeführt: “Bei besonders tiefen ... Grundstücken in unbeplanten Gebieten fehlt die Korrelation zwischen
Größe und Vorteil. Der Erschließungsvorteil, dessen Umfang von der zulässigen Bebauung
(Ausnutzbarkeit) abhängt, ist bei ihnen regelmäßig nicht größer als bei durchschnittlich tiefen
Grundstücken eines Abrechnungsgebiets (vgl. BVerwG, Urteile vom 10. Juni 1981 – BVerG 8 C 20.81
....). Daraus ergibt sich kraft Gesetzes die Notwendigkeit eines Tiefenbegrenzung bei solchen
Grundstücken (BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 1983 – BVwerG 8 C 112.82 ..). Die Gemeinde müsste in
jedem Einzelfall gemäß § 131 Abs. 1 BauGB entscheiden, inwieweit ein Grundstück erschlossen ist, was
infolge der Anwendungsschwierigkeiten des § 34 BauGB mit erheblichen Unsicherheiten verbunden wäre.
Deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht im Interesse der Rechtssicherheit und der
Verwaltungspraktikabilität als zulässig angesehen, eine solche Tiefenbegrenzung zu generalisieren und in
die Satzung aufzunehmen. Sie begründet dann, sofern sie sich an der ortsüblichen Bebauung orientiert,
eine Vermutung dafür, dass im unbeplanten Innenbereich alle Grundstücke bis zur festgesetzten (Tiefen-
)Grenze erschlossen sind und bei über die Grenze hinausreichenden Grundstücken hinsichtlich des die
Grenze überschreitenden Teils ein Erschließungsvorteil wegen fehlender Ausnutzbarkeit nicht gegeben ist
(vgl. BVwerG, Urteil vom 19. Februar 1982 a.a.O. S. 66 f.).“

Im § 5 Abs. 3 der EBS ist die satzungsrechtliche Tiefenbegrenzung geregelt. Die Tiefenbegrenzung ist
bisher auf 50 m festgelegt. Der Wert wurde bei Satzungsbeschluss analog der ersten
Erschließungsbeitragssatzung aus dem Jahre 1993 festgesetzt. In der Straßenausbaubeitragssatzung
(SAB) ist seit der 4. Änderungssatzung zur SAB die Tiefenbegrenzung mit 40 m bestimmt. Die
Neufestlegung der Tiefenbegrenzung in der SAB erfolgte anhand von Untersuchungen zur
durchschnittlichen bebaubaren Tiefe von Grundstücken im gesamten Stadtgebiet Eisenach. Da die
Tiefenbegrenzung sich an der ortsüblichen Bebauung orientieren muss, ist folgerichtig die
Tiefenbegrenzung in der EBS ebenfalls auf 40 m zu ändern.

Eine Auswirkung auf den städtischen Haushalt hat diese Neuregelung nicht. Die Tiefenbegrenzung wird
bei der Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes, also nach Abzug des Stadtanteils an den
Erschließungskosten, angewandt.

Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlage: Satzungsentwurf 1. Änderungssatzung EBS



Stand: 22.06.06



Stand: 22.06.06

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Matthes Röth (Tel.:502)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

10

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Stand: 22.06.06

1. Änderungssatzung vom .......................... zur Satzung über das Erheben
von Erschließungsbeiträgen der Stadt Eisenach

(Erschließungsbeitragssatzung - EBS -)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch
Art. 5 des Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), und des § 132 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21.06.2005 (BGBl. I
S. 1818), hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am                    folgende
1. Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen der Stadt Eisenach
(Erschließungsbeitragssatzung – EBS -) vom 13.03.2000 (Thür. Allgemeine Nr. 66 vom
18.03.2000, Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 66 vom 18.03.2000) wird wie
folgt geändert:

§ 5 wird wie folgt geändert:

In Abs. 3 Buchst. a) und b) wird jeweils die Zahl „50“ durch die Zahl „40“ ersetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

- Siegel -

Schneider
Oberbürgermeister

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung



Stand: 22.06.06

Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	�

Betreff

Mehrausgaben für die Beschaffung von Kommunaltechnik für die Stadtwerke Eisenach 2006

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

�  Berührung des Wirtschaftsplans
     �  Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich: Betriebs- und Geschäftsausstattung VRB
Seite:  701                           Lfd. Nr.:4.2

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan
Stadtwerke 2006 29.100,00 0,00 29.100,00

Gesamt:

Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:



Stand: 22.06.06

I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt über

die erforderlichen Mehrausgaben zur Beschaffung von Kommunaltechnik für das Jahr 2006 in
folgender Form:

Im Investitionsplan zum Vermögensplan 2006 , im Teilplan Betriebs- und
Geschäftsausstattung, wird nachfolgendes festgesetzt:

   Angaben in Euro

Lfd. Nr.    Bereich                                           Plan 2006 Plan 2006
alter Ansatz neuer Ansatz

4.2 sonst. Ausstattung 29.100,00 306.000,00

Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.100,00 416.000,00

Damit sind die erforderlichen Mehrausgaben in Höhe von 276.900,00 Euro beschlossen.

Diese Veränderungen sind im Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2006 wie
folgt zu berücksichtigen:

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006 (Stadtwe rke Eisenach)

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr. Bezeichnung Plan 2006 Plan 2006
alter Ansatz neuer Ansatz

1. Sachanlagen und Immaterielle Werte 139.100,00 416.000,00

davon:
Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.100,00 416.000,00

Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen
des Vermögensplanes insgesamt 238.000,00 514.900,00

Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr. Bezeichnung Plan 2006 Plan 2006
alter Ansatz neuer Ansatz

5. Finanzmittelbestand 364.100,00 641.000,00

Einnahmen des Vermögensplanes
insgesamt 238.000,00 514.900,00

II. Begründung



Stand: 22.06.06

Gemäß § 6 Abs. 1 Buchstabe e) und k) der Betriebsatzung der Stadtwerke Eisenach entscheidet
der Stadtrat über die Änderung des Wirtschaftsplanes und über Mehrausgaben innerhalb des
Vermögensplanes.
Im Nachfolgenden wird die derzeitige Situation der erforderlichen Instandsetzung bzw.
Beschaffung eines Kommunalfahrzeuges zur Erfüllung von Winterdienstleistungen und
Unterhaltungsleistungen auf öffentlichen Straßen dargestellt:

1. Darstellung der Instandsetzung

Nach Abschluss der Winterdienstperiode im März 2006 wurde der technische Zustand der
Einsatzfahrzeuge überprüft. Neben dem allgemeinen hohen Reparaturaufwand musste
festgestellt werden, dass das Kommunalfahrzeug mit dem Kennzeichen EA – 2121, mit welchem
u. a. der Straßenwinterdienst durchgeführt wird, in einem technisch äußerst schlechten und
insgesamt nicht mehr verkehrssicheren Zustand ist. Daraufhin wurde der notwendige
Instandsetzungsaufwand durch Einholung von Kostenvoranschlägen ermittelt. Parallel dazu
wurden Kaufangebote eingeholt.

Eine Entscheidung über die Ersatzbeschaffung ist bereits jetzt erforderlich, um die Bereitstellung
mindestens bis zur nächsten Winterperiode sicher zu stellen.

Nach den vorliegenden Kostenvoranschlägen zur umfassenden Instandsetzung des o. g.
Kommunalfahrzeuges, einem MAN Typ 9.150 FAE, sowie dessen erforderliche Anbauten, ergibt
sich voraussichtlich folgender Aufwand (Brutto):

Instandsetzung Grundgerät (MAN) Kostenvoranschlag            40.871,24 Euro
Instandsetzung Ladekran Kostenvoranschlag 12.419,53 Euro
Instandsetzung Schiebeschild Kostenvoranschlag 8.617,64 Euro
Instandsetzung Streuaufsatz Kostenvoranschlag 13.734,40 Euro

Das ergibt einen erforderlichen Gesamtaufwand in Höhe von voraussichtlich: 75.642,81 Euro

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um Kostenvoranschläge handelt, im Rahmen
der Auftragsdurchführung können weitere, bisher nicht sichtbare Mängel auftreten, so dass eine
weitere Kostenerhöhung möglich ist.

Das Fahrzeug wurde im Jahr 1992 mit den o. g. Anbauteilen angeschafft. Das Fahrzeug wurde
durch die planmäßigen Abschreibungen linear abgeschrieben, der Restbuchwert ist seit dem
Jahr 2000 auf 0 Euro. Die Abschreibungszeit beträgt nach den amtlichen AfA Tabellen 8 Jahre.

Aufgrund des hohen Alters und des schlechten technischen Zustandes waren bereits in den
letzten beiden Jahren größere Reparaturen notwendig, um die Einsatzbereitschaft wieder
herzustellen. Der derzeitige Verkehrswert liegt zwischen 7.000 – 8.000 Euro (ohne
Instandsetzung). Das Fahrzeug ist jedoch in seinem jetzigen Zustand nur sehr eingeschränkt
verkehrssicher, eine technische Leistungsfähigkeit besteht auf Grund der permanenten
Reparaturanfälligkeit (Ausfallzeiten) praktisch nicht mehr.



Stand: 22.06.06

Selbst eine Instandsetzung aller wesentlichen Teile in der oben benannten Höhe würde den
Verkehrswert auf höchstens ca. 40.000 Euro erhöhen, nicht jedoch den Buchwert beeinflussen.
Der Buchwert kann infolge einer evtl. Instandsetzung nicht erhöht werden, auch wenn es sich im
vorliegenden Fall um größere Reparaturaufwendungen handelt, da es keine Neuinvestition oder
Erweiterungsinvestition ist. Dies bedeutet, dass hohe Kosten entstehen und die Aufwendungen
unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung in Kauf genommen werden müssten, ohne dass
ein entsprechender Wertzuwachs beim Fahrzeug realisiert würde.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aufgrund des hohen Fahrzeugalters in absehbarer Zeit mit
weiteren unkalkulierbaren Verschleißerscheinungen, Folgereparaturen und Ausfallzeiten zu
rechnen wäre.

Die Wirtschaftlichkeit einer Instandsetzung ist aufgrund der vorgenannten Gründe nicht zu
erklären.

2. Darstellung des Beschaffungswertes

Nach den Ergebnissen unter Punkt 1.  ist bis spätestens zum Beginn der Winterdienstperiode ein
entsprechendes Fahrzeug anzuschaffen. Wie die Anschaffung erfolgt, wird in verschiedenen
Varianten derzeit untersucht (Wirtschaftlichkeitsberechnung). Das entsprechende Ergebnis wird
dem Werkausschuss gesondert  vorgestellt.

Zunächst ist über die finanzielle Voraussetzung zu entscheiden. Vorerst muss von einem Kauf
ausgegangen werden, da hier mit den wenigsten Beschaffungs- und Folgekosten zu rechnen ist.
Weder Zinsen noch andere Finanzierungskosten können auftreten. Der Finanzbedarf wird wie in
dem Beschluss dargestellt, über den Einsatz von Eigenmitteln abgedeckt.

Die zu veranschlagende Investitionssumme wurde durch Angebote (jeweils Netto) wie folgt
ermittelt:

Grundgerät    122.000 Euro
Ladekran 78.000 Euro
Schneepflug 10.500 Euro
Streuaufsatz 28.000 Euro
Nettosumme: 238.500 Euro
zzgl. 16 % USt 38.160 Euro

Gesamt: 276.660 Euro

Die erforderlichen Mehraufwendungen wurden somit auf 276.900 Euro gesetzt.

3. Schlussfolgerungen
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Eine Instandsetzung des Kommunalfahrzeuges ist wirtschaftlich, wie schon unter Punkt 1.
dargestellt, nicht vertretbar. Das Fahrzeug ist in so einem technisch schlechten Zustand, dass
die Schaffung der ordnungsgemäßen Einsatzbereitschaft einen unverhältnismäßigen Aufwand
erzeugt,  ohne dafür ein entsprechendes Anlagevermögen zu bilden.

Die Beschaffung eines neuen Kommunalfahrzeuges ist demzufolge der richtige Ansatz. Der
erforderliche Beschaffungswert wurde somit als Grundlage für die erforderlichen Aufwendungen
ermittelt. Hier wird eine ordnungsgemäße Einsatzbereitschaft unter Schaffung entsprechender
Anlagewerte gewährleistet. Die Anschaffung  ist auch im Hinblick auf die
Mehrwertsteuerentwicklung (Erhöhung auf 19 % in 2007) zu sehen.

Die erforderlichen finanziellen Mittel werden aus Eigenmittel bereitgestellt. Die Aufnahme eines
Darlehns ist somit nicht erforderlich.

Oberbürgermeister                                        Bürgermeister
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 III. Unterschriften

Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Nielsen/Bürgermeister

Eisenach, …
Benick/ Werkleiter

Eisenach,......
                Menz/Abteilungsleiterin

0 36 91 / 756213

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

A
m
t

Keine
Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Antworten auf Anfragen zur Sitzung des Stadtrates gehen allen Mitgliedern des Stadtrates 24
Stunden vor Beginn der Sitzung zu.

Begründung:

Der Stadtrat beschloss auf Antrag der EA-Fraktion, dass Antworten zu Anfragen im Stadtrat dem
Anfragenden 24 Stunden vor Sitzungsbeginn zuzusenden sind, damit dieser sich auf eventuelle
Nachfragen entsprechend vorbereiten kann.
Diese Antworten gehen in dieser Frist aber nur dem Anfragenden und nicht allen Mitgliedern des
Stadtrates zu.
Wir gehen aber davon aus, dass alle Abgeordneten sich mit den Antworten zu Anfragen auch
anderer Fraktionen auseinandersetzen und sich auf mögliche Zusatzfragen, die ihnen nach der
Geschäftsordnung zustehen, rechtzeitig vorbereiten möchten.
Auch fällt das  Einsortieren und Lesen der Antworten zu den Fragen während der Sitzung weg und
führt mit Sicherheit zu einer größeren Aufmerksamkeit bei anderen TOP.

Gisela Rexrodt
(für die Fraktion)

Antrag zur Sitzung des Stadtrates
der Stadt Eisenach
vom 03.07.06

Stadtratsfraktion Eisenach
          
Gisela Rexrodt

(Fraktionsvorsitzende)

Stefan Schweßinger

Denise Päsler

          
          
          
          
          
c/o Gisela Rexrodt
Fröbelstraße 9
99817 Eisenach
Telefon: 03691/ 21 73 72
email: giselarexrodt@web.de

22. Juni 2006
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Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt, dass der GMA (Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung mbH)
der Auftrag erteilt wird, das von der GMA im Mai 2006 erstellte Einzelhandelsgutachten „Markt- und
Standortanalyse für den Einzelhandel in Eisenach“ dahingehend zu ergänzen, dass die GMA eine Markt-und
Standortanalyse erstellt, die die Auswirkung einer Ansiedlung von Media Markt mit einem Elektrofachmarkt
mit
ca. 3.000 q/m Verkaufsfläche, insgesamt 4.500 q/m Bruttogeschossfläche an dem Standort Mühlhäuser Straße
(zwischen OBI und LIDL) im Bereich des B-Planes Nr. 40 in Eisenach – Stregda beurteilt.

Begründung:

Die Firmengruppe Media-Saturn hat der Stadt Eisenach am 16.01.06 mitgeteilt, dass sie sich mit einem
Elektrofachmarkt unter der Firmierung „Media Markt“  an dem Standort Mühlhäuser Straße ansiedeln
möchte. Dies bedeutet für Eisenach neue Arbeits- und Ausbildungsplätze, eine Erhöhung des
Gewerbesteuereinkommens und eine Stärkung Eisenachs als Mittelzentrum.
Nach Auffassung unserer Fraktion bedarf es daher einer sachverständigen Analyse, um die Verträglichkeit
einer etwaigen Ansiedlung von Media Markt und die Auswirkungen einer solchen am gewünschten Standort
sachlich beurteilen zu können.
Die Stadt hat durch die GMA vor kurzem ein Einzelhandelsgutachten zur Beurteilung eines Einkaufszentrums
am Standort Karl-Marx-Straße/Clemdastraße in Auftrag erstellen lassen. Im Rahmen dieses Gutachtens
wurden von der GMA alle einzelhandelsrelevanten Daten von Eisenach zusammengetragen. Daher dürfte es
der GMA problemlos möglich sein, dieses Gutachten dahingehend zu ergänzen, dass der von Media Markt
angestrebte Standort untersucht und die Auswirkungen einer Ansiedlung an diesem Standort sachverständig
geprüft werden.
Da sowohl Media Markt als auch die TUPG AG die Übernahme der Kosten des Gutachters zusagten, wird der
Haushalt der Stadt Eisenach nicht belastet.

Gisela Rexrodt
(für die Fraktion)

Antrag zur Sitzung des Stadtrates
der Stadt Eisenach
vom 03.07.06

Stadtratsfraktion Eisenach
          
Gisela Rexrodt

(Fraktionsvorsitzende)

Stefan Schweßinger

Denise Päsler

          
          
          
          
          
c/o Gisela Rexrodt
Fröbelstraße 9
99817 Eisenach
Telefon: 03691/ 21 73 72
email: giselarexrodt@web.de

22. Juni 2006
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